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Beförderungen bei der Corpsversammlung der
 Feuerwehr vom 27.01.2018

Die Feuerwehrleute (v.l.) Jan Bayer (zum Feuerwehrmann), Melanie Isert (zur Löschmeisterin) und Andreas Buck 
(zum Löschmeister) wurden im Rahmen der Corpsversammlung der Feuerwehr befördert.
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Rathaus-Informationen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
_______________________________________________

Montag 08.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr 16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Telefonnummern
_______________________________________________

Rathaus Zentrale 07382/941504-0
Fax 07382/941504-44
E-Mail info@grabenstetten.de
Homepage: www.grabenstetten.de

Roland Deh 07382/941504-10
Bürgermeister
E-Mail: roland.deh@grabenstetten.de

Carina Maldoner 07382/941504-20
Hauptamt und Kämmerei
E-Mail: carina.maldoner@grabenstetten.de 

Marie-Luise Klingler 07382/941504-30
Bürgerbüro
E-Mail: marie-luise.klingler@grabenstetten.de 

Sara Eisenlohr 07382/941504-31
Bürgerbüro
E-Mail: sara.eisenlohr@grabenstetten.de 

Doris Döring 07382/941504-21
Kasse, Steueramt
E-Mail: doris.doering@grabenstetten.de 

Bauhof 07382/5387
Falkensteinhalle 07382/7146
Rulamanschule 07382/5949
Kindergarten Grabenstetten 07382/1250
Pfarramt 07382/649
Polizeiposten Bad Urach 07125/946870
Notruf Polizei 110
Feuerwehrgerätehaus 07382/5936
Bestattungsdienst Weible 07381/937990
Telefonseelsorge 0800/1110111
ENBW-Störungsnr. Strom 0800/3629-477
ENBW-Kundenhotline Strom 0800/3629-000

Häckselplatz Römerstein – Öffnungszeiten
________________________________________________
März-Oktober November - Februar
Freitag, 15:30 - 18:30 Uhr  Freitag, 15:30 - 17:30 Uhr
Samstag, 11:00 - 17:00 Uhr Samstag, 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag, 15:30 - 18:30 Uhr

Abfalltermine
_______________________________________________

Papiertonne: Freitag, 23.2.2018
Restmüll Freitag, 2.2.2018+
 Freitag, 16.2.2018
Bio-Tonne Freitag, 2.2.2018+
 Freitag, 16.2.2018
Gelber Sack Freitag, 16.2.2018+
 Freitag, 16.3.2018
Problemstoffmobil: Dienstag, 13.3.2018, 13.30 – 14.30 Uhr, 
Ecke Teckstr./Schlossstr. beim Feuerwehrgerätehaus

Ärztlicher Notfalldienst
_______________________________________________

Zahnärztlicher Notfalldienst zu erfragen unter 
Telefon 01805 – 911 – 640 
Notieren Sie diese Rufnummer in Ihrem privaten 
Telefonverzeichnis.
Der Notdienst beginnt am Samstag um 8.00 Uhr und 
endet am Montag um 8.00 Uhr in der Früh.

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst:

 

Landkreis Reutlingen
 

Rettungsdienst/Feuerwehr: 112

Bereitschaftsdienst Wo.-Ende  116117

Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6071211

Augenärztlicher Notfalldienst:  01801 9293 48

HNO-ärztlicher Notfalldienst:    0180 6070711

Münsingen Albklinik Münsingen
  Lautertalstr. 47, 72525 Münsingen
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Bad Urach Ermstalklinik Bad Urach
  Stuttgarter Str. 100, 72574 Bad Urach
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Reutlingen Klinikum am Steinenberg
  Steinenbergstr. 3, 72764 Reutlingen
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
zu erfragen unter Tel. 0800/0022833

Rufdienst der Diakoniestation
Bereich Römerstein/Grabenstetten

_______________________________________________

Am Wochenende 03. / 04.02.2018 sind im Dienst: 
Frau Jutta Füllemann, Frau Anita Class, Frau Lisa Rilling, 
Frau Helga Jung, Frau Martina Schneider, Frau Emine 
Sünder, Frau Wiebke Koch. 

Die Diakoniestation ist für Sie unter der Telefon-
nummer 07382/938983 jederzeit, auch am Wochen-
ende, erreichbar.

Wenn das Büro nicht besetzt ist, können Sie auf dem 
Anrufbeantworter Ihren Namen, Ihre Telefonnum-
mer und den Grund Ihres Anrufes hinterlassen. Wir 
rufen Sie so schnell wie möglich zurück.

Herausgeber: Gemeinde Grabenstetten
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt, einschließlich der Veröf-
fentlichungen der Gemeindeverwaltung: Bürgermeister Roland 
Deh oder sein(e) Stellvertreter(in)

Verantwortlich für den übrigen Teil:
NAK Neue Anzeigen- und Kommunalblatt GmbH & Co. KG
Druck und Verlag: NAK Neue Anzeigen- und Kommunalblatt GmbH 
& Co.KG, Römerstr. 19, 72555 Metzingen
Tel. 07123/3688-630, Fax 3688-222, E-Mail: nak.anzeigen @swp.de
Vertrieb: Tel. 07121/930261
Telefon Redaktion: 07123/3688-511, 
E-Mail: nak.redaktion @swp.de 
Anzeigen- und Redaktionsschluss jeweils mittwochs 10.00 Uhr
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Aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 23.01.2018 

• Teilnahme am Qualitätszertifi kat “Gesunde Gemeinde im 
Landkreis Reutlingen“

Der Gemeinderat hat einstimmig die Beteiligung der Gemeinde 
am Qualitätszertifi kat „Gesunde Gemeinde - Gesunde Stadt im 
Landkreis Reutlingen“ der kommunalen Gesundheitskonferenz 
beschlossen. 
Ziel des Prozesses ist, Gesundheit zu einem zentralen Thema im 
sozialen und politischen Umfeld der Gemeinde zu machen. Es soll 
sich ein gemeindenahes Gesundheitsförderungskonzept mit neu-
en Projekten unter der aktiven Beteiligung der Bürger entwickeln. 
Desweiteren soll ein Netzwerk aus allen interessierten Akteuren 
und Einrichtungen, die die Idee der „Gesunden Gemeinde“ fördern, 
formiert werden. 

• Neubau einer Kindertagesstätte – “TigeR am Heidengraben“

Durch das Büro Kazmaier, Zimmermann & Team, Lenningen, ist die 
Ausarbeitung der Planung für den Neubau der Kindertagesstätte 
für die TigeR-Gruppe erfolgt. Der Tagesmütterverein wurde bei den 
Planungen miteinbezogen. Der Gemeinderat hat dem Neubau der 
Kindertagesstätte – “TigeR am Heidengraben“, wie in der Sitzung 
vorgestellt, einstimmig zugestimmt.  
Das Gebäude wird in Holzständerbauweise errichtet und mit einer 
Putzfassade versehen. Die Dacheindeckung erfolgt mit Ziegeln. 
Da neue Gebäude barrierefrei gestaltet werden müssen, ist ein 
rollstuhlgerechtes WC vorgesehen. Die Warmwasseraufbereitung 
erfolgt dezentral mit Durchlauferhitzern. Die Fußbodenheizung 
wird durch eine Nahwärmeleitung von der Rulamanschule versorgt. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 360.000 €.  

• Bebauungsplan der Innenentwicklung “Rathaus, Schule und 
Umgebung - 1. Änderung“

Der Gemeinderat hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Bebauungsplan der Innenentwicklung “Rathaus, Schule 
und Umgebung“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
geändert.

2. Der Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes “Rathaus, 
Schule und Umgebung“ in der Fassung vom 23.01.2018 wird 
wie im Sitzungssaal aushängend samt den planungsrecht-
lichen Festsetzungen in der Fassung vom 23.01.2018, wie im 
Sitzungssaal aufl iegend und mit Begründung in der Fassung 
vom 23.01.2018, wie im Sitzungssaal aufl iegend, gebilligt.

3. Der Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes “Rathaus, Schule und Umgebung“ wird wie 
im Sitzungssaal aushängend (Lageplan in der Fassung vom 
23.01.2018 enthält auch Örtliche Bauvorschriften) samt Textteil 
der Örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 23.01.2018, 
wie im Sitzungssaal aufl iegend und samt Begründung in der 
Fassung vom 23.01.2018, wie im Sitzungsaal aufl iegend, 
gebilligt.

4. Das 1. Änderungsverfahren des Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung “Rathaus, Schule und Umgebung“ wird fortge-
führt.

Die Bekanntmachung der Auslegung des Planentwurfs erfolgt in 
diesem Mitteilungsblatt an anderer Stelle. 

• Bebauungsplan “Hahnenkamm West - 1. Änderung“

Der Gemeinderat hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Für den im Bebauungsplanentwurf vom 17.10.2017 darge-
stellten Bereich wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB der Bebau-
ungsplan "Hahnenkamm West – 1. Änderung" aufgestellt.  

 Es wird das vereinfachte Verfahren gem. § 13 BauGB ange-
wandt. 

 Der Aufstellungsbeschluss wird ortsüblich bekannt ge-
macht. 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans "Hahnenkamm West – 
1. Änderung" mit Begründung wird in der Fassung vom 
17.10.2017, gefertigt von der SI Beratende Ingenieure GmbH 
+ Co. KG, gebilligt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öf-
fentlichkeit nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs 
(§ 3 Abs. 2 i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB) durchzuführen. 

 Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Öffentlichkeit wird ortsüblich be-
kannt gemacht. 

Die Bekanntmachung der Auslegung des Planentwurfs erfolgt in 
diesem Mitteilungsblatt an anderer Stelle. 

• Anfragen

Auf Nachfrage eines Gemeinderatsmitglieds hat Bürgermeister 
Deh berichtet, dass ein Begehungstermin mit Vertretern des Land-
ratsamts und der Polizei stattfi nden wird, bei dem offene Fra-
gen zur Beschilderung geklärt werden sollen. Anschließend kann 
die Straßenverkehrsbehörde die Ausweisung der Zone 30 in den 
Wohngebieten in Grabenstetten anordnen. 

• Bauangelegenheiten

Der Gemeinderat hat dem nachfolgend aufgeführten Bauvorhaben 
einstimmig das Einvernehmen erteilt:
• Aufbau von Dachgauben, Balkon, Anbau eines Carports und 

Überdachung der Terrasse, Christoph-Hauff-Straße 1, Grund-
stück Flst. 1331/1

• Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs

Der Gemeinderat hat einstimmig die Beschaffung eines Hilfelei-
stungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10) als Ersatz für das vor-
handene Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) beschlossen. Der An-
schaffungspreis beträgt maximal 360.000 €. Die Mittel werden im 
Haushalt 2020 bereitgestellt, im Haushalt 2018 wird hierfür eine 
Verpfl ichtungsermächtigung vorgesehen. Die Verwaltung ist be-
auftragt worden, den Antrag auf Fachförderung zu stellen. 
Der Fahrzeugausschuss ist beauftragt worden, zusammen mit 
Herrn Reicherter, Feuer & Flamme, Reutlingen, die Beladung fest-
zulegen und die Ausschreibung vorzubereiten. Die Ausschreibung 
soll im Falle eines positiven Zuschussbescheids im Jahr 2018 
durchgeführt werden. 

• Neuverpachtung der Jagd zum 01.04.2018

Der Gemeinderat ist als Gemeindevorstand Verwalter der Jagd-
genossenschaft Grabenstetten. Dies ist insbesondere in der am 
25.02.2009 von der Jagdgenossenschaft beschlossenen Satzung 
geregelt. Die Jagd wurde auf 01.04.2009 zuletzt gesamt für alle 3 
Jagdbögen an einen Pächter verpachtet, die Pachtdauer läuft zum 
31.03.2018 aus. Vorbereitend auf die neue Verpachtung hat der 
Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gemeinderat als Verwalter der Jagdgenossenschaft be-
ruft die Sitzung der Jagdgenossenschaft auf Dienstag, den 
13.02.2018, ein.

2. Der Gemeinderat verzichtet auf die Dauer von 6 Jahren auf die 
Selbständigkeit des Eigenjagdbezirks, sofern die Jagdgenos-
senschaft der Aufnahme in den gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
zustimmt.

3. Der Gemeinderat stimmt vorsorglich der Übertragung der Ver-
waltung der Jagdgenossenschaft für den Zeitraum der Jagdjahre 
2018-2024 zu.

4. Bei einer Übertragung der Verwaltung durch die Jagdgenossen-
schaft stimmt der Gemeinderat dem in der Sitzung vorgelegten 
Ausschreibungstext zu.

• Teilnahme an der Bündelausschreibung 2019-2020 – Wär-
mestrom 

Der Gemeinderat hat der Teilnahme an der Bündelausschreibung 
2019-2020 für die Wärmestrom-Abnahmestellen der Gemeinde 
Grabenstetten einstimmig zugestimmt. Es soll wie bisher Öko-
strom ohne Neuanlagenquote bezogen werden. 

• Archäologische Voruntersuchungen / Prospektionen 
 hier: Baugebietserschließung Hahnenkamm
 Grundsätzlich  

Künftig ist bei allen Baumaßnahmen der Gemeinde Grabenstetten 
eine Prospektionsvereinbarung abzuschließen, die insbesondere 
die gesetzlich geregelte Kostentragungspfl icht der Gemeinde re-
gelt. Der Vorhabenträger, also die Gemeinde Grabenstetten, trägt 
die Kosten der archäologischen Voruntersuchungen. Diese betra-
gen aktuell für das Grabungsteam 780 Euro/Werktag zuzüglich 
19% Umsatzsteuer, hinzukommen erforderlichenfalls Mietbagger-
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kosten (Miete, Transport, Kraftstoff, Reinigung) und Miettoilette(n). 
Da solche Vereinbarungen künftig inhaltsgleich immer vor Baumaß-
nahmen geschlossen werden müssen, bittet die Verwaltung das 
Gremium, dies künftig ohne erneute Beratung im Gremium verein-
baren zu können. 

Der als Anlage zur Sitzungsvorlage vorgelegten Prospektionsver-
einbarung hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt und die 
Verwaltung ermächtigt, künftig auch inhaltlich ähnlich gelagerte 
Prospektionsvereinbarungen auch für andere Maßnahmen (Bau-
plätze, Straßenbau..) abzuschließen. 

• Sonstiges

• Antragstellung Kelten-Erlebnispfad  
Der Antrag zur Bezuschussung des Kelten-Erlebnispfads beim 
Biosphärengebiet kann jetzt gestellt werden. Die Gesamtkosten 
wurden unter Wegfall der durchgänigen Barrierefreiheit erneut 
überarbeitet. Die Biosphärenverwaltung muss aufgrund einer ho-
hen Anzahl an Anträgen bereits im Vorfeld die Zustimmung der 
Gremien zur Umsetzung des Projekts erkennen. Der Gemeinderat 
hat sich einstimmig für die Antragstellung ausgesprochen und si-
gnalisiert der Biosphärenverwaltung so den Willen zur Umsetzung 
des KEP. 

• TigeR-Räume 
Bürgermeister Deh hat Fotos der derzeitigen TigeR-Räume in der 
Rulamanschule gezeigt. 

• Gesund im Betrieb
Die Gemeinde Grabenstetten nimmt am Label “Gesund im Betrieb“ 
der Kommunalen Gesundheitskonferenz teil. Die Zertifi katsverlei-
hung erfolgt im Laufe des Jahres. Der derzeitige Zustand im Rat-
haus wurde in einer Betriebsbesichtigung ermittelt. Durch die Teil-
nahme am Label erhält die Gemeinde Hilfestellung bei den Themen 
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung. Die 
Kosten belaufen sich auf einmalig 714,00 € inkl. Mehrwertsteuer. 
Das Label wird im Drei-Jahres-Rhythmus überprüft.  

• Toilette für Alle
Die Gemeinde Grabenstetten erhält zur Schaffung einer “Toilette für 
Alle“ einen Zuschuss von 90 %, was bei Kosten in Höhe von 4.000 
€ inkl. Mehrwertsteuer eine Zuweisung von 3.600 € entspricht. Die 
Maßnahme umfasst das Anbringen einer Liege mit elektrischem 
Lifter und einem luftdicht verschließbaren Windeleimer im Männer-
WC im Rathaus. 
 

•  Einwohnerfragen
Es wurden keine Fragen gestellt. 

Öffentliche Bekanntmachung 
1. Änderung des Bebauungsplans der Innenentwicklung „Rathaus,Schule und 
Umgebung“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB 
(ohne frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Grabenstetten am 23.01.2018 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Rathaus, Schule 
und Umgebung“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB zu ändern. 

Der künftige räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 

Maßgebend ist der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom: 23.01.2018 im Maßstab 1:500 

Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen , für eine zukünftige innerörtliche 
und strukturelle Entwicklung im Ortskern hinsichtlich einer verbes-
serten Bebaubarkeit der Grundstücke zur Nachverdichtung, einer 
stabilen Grundversorgung, dem Neubau einer Kindertagesstätte 
und einer sichereren Verkehrssituation geschaffen werden. 

Der Bebauungsplan wird ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 09. Februar bis 09. 
März  2018 während der üblichen Öffnungszeiten beim Bürger-
meisteramt Grabenstetten Zimmer Nr.1, Böhringer Str. 10, 7582 
Grabenstetten, über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich 
innerhalb dieser Frist zur Planung schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift äußern. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der Ausle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Grabenstetten, den 01. Februar 2018 

gez. Roland Deh 
Bürgermeister 

Hans Sigel GmbH - Gesellschaft für Kommunalentwicklung / Urba Architektenpartnerschaft Keinath und Dr. Dietl
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Öffentliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan "Hahnenkamm West – 
1. Änderung" 
Aufstellung des Bebauungsplans  
Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB i.V.m § 13 BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Grabenstetten hat am 23.01.2018 
in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB beschlos-
sen, für den Bereich "Hahnenkamm West – 1. Änderung" einen 
Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
aufzustellen. 

Gleichzeitig hat der Gemeinderat der Gemeinde Grabenstetten 
am 23.01.2018 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplanentwurf 
"Hahnenkamm West – 1. Änderung" gebilligt und beschlossen, 
diese nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Der Änderungsbebauungsplan „Hahnenkamm West – 1. Ände-
rung“ hat zum Ziel, die im Geltungsbereich ausgewiesene Öf-
fentliche Verkehrsfl äche – Zweckbestimmung Parkplatz – in nicht 
überbaubare Grundstücksfl äche umzuwandeln. 

Es hat sich gezeigt, dass die im Bauabschnitt 1 ausgewiesenen 
und bereits realisierten öffentlichen Parkplätze nicht genutzt wer-
den, da die Bewohner und Besucher des Gebietes größtenteils 
auf den privaten Grundstücken selbst oder entlang der Straße 
im öffentlichen Verkehrsraum parken. Zur Verhinderung von un-
genutzter, versiegelter Parkierungsfl äche soll im Bauabschnitt 3 
nun an dieser Stelle nicht überbaubare Grundstücksfl äche anstatt 

der öffentlichen Verkehrsfl äche – Zweckbestimmung Parkplatz 
ausgewiesen werden. 

Es handelt sich bei dem Bebauungsplan um einen Bebauungsplan 
der Innenentwicklung, der im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB aufgestellt werden kann. Hierbei kann auf die frühzeitige 
Beteiligung sowie die Erstellung eines Umweltberichts verzichtet 
werden. 

Der Bebauungsplan wird ohne die Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

Für den Planbereich ist der Bebauungsplanentwurf der SI Bera-
tende Ingenieure GmbH + Co. KG vom 17.10.2017 maßgebend. 
Er ist nachfolgend unmaßstäblich dargestellt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung liegt in der 
Zeit vom 09. Februar 2018 bis einschließlich 09. März 2018  im 
Rathaus Grabenstetten, Böhringer Straße 10, Zimmer 1 öffentlich 
aus und kann während der üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplan schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht 
werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben (§ 4a Abs. 6 BauGB). 

Grabenstetten, den 01. Februar 2018 
gez. Roland Deh 
Bürgermeister 

Wie bringe ich meine Schneehäufen schneller 
weg ? 
Gerade wenn es etwas wärmer wird stellen wir fest, dass Anlie-
ger Schneehäufen auf der Straße zum schnelleren Abtauen und 
Schmelzen verteilen. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das nicht nur verboten ist 
und mit einem Bußgeld geahndet werden kann, sondern vor allem 
auch gefährlich ist. Gerade durch die warmen Temperaturen am 
Tag kann der Schnee gut tauen und die Pfützen und Bäche frieren 
dann nachts wieder an. Und dies wird dann richtig gefährlich für 
denjenigen, der nicht damit rechnet. 

Bitte unterlassen Sie dies deshalb im Interesse der Gesundheit 
Ihrer Mitbürger. 
Ihr Bürgermeisteramt 

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossen 
für die Jagdgenossenschaft Grabenstetten 
Am Dienstag, den 13. Februar 2018 fi ndet um 19.30 Uhr im Feuer-
wehrgerätehaus in der Teckstraße 7 in Grabenstetten die Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft Grabenstetten statt. Teilnahme- und 
stimmberechtigt ist jeder, der jagdbare Grundstücke in Grabenste-
tten besitzt. Die Versammlung der Jagdgenossen ist nichtöffentlich. 

Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht durch einen mit schrift-
licher Vollmacht versehenen Vertreter ausüben lassen. Die Voll-
macht (auf der Homepage der Gemeinde abrufbar) muss von allen 
Miteigentümern unterschrieben sein. 

Tagesordnung:
1. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
2. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen 
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und der durch diese gehaltenen Flächen
3. Bericht über die Kassenbücher für die Jagdjahre 2009 - 2017
4. Entlastung Gemeindevorstand für die Kassenführung der 

Jagdjahre 2009 – 2017
5. Neufassung einer Satzung für die Jagdgenossenschaft Gra-

benstetten
6. Wahl eines Jagdvorstandes oder Übertragung der Verwaltung 

der Jagdgenossenschaft auf den Gemeinderat auf die Dauer 
von 6 Jahren.

7. Zustimmung zur Aufnahme des gemeindlichen Eigenjagdbe-
zirks in den gemeinschaftlichen Jagdbezirk auf die Dauer von 
6 Jahren.

8. Verschiedenes

Um einen reibungslosen und ordnungsgemäßen Ablauf der 
Versammlung der Jagdgenossen zu gewährleisten, ist die 
Stimmabgabe nur mittels Stimmkarten möglich. Die Stimm-
kartenausgabe erfolgt vor der Veranstaltung. Die Jagdge-
nossen werden deshalb gebeten, rechtzeitig vor Beginn der 
Versammlung gegen Vorlage ihres Ausweises die Stimmkarten 
ausstellen zu lassen. 
Raumöffnung ist um 18.30 Uhr. 

Die Gemeindeverwaltung wird im Auftrag des Gemeinderates der 
Versammlung der Jagdgenossen vorschlagen, die Verwaltung der 
Jagdgenossenschaft (einschließlich Jagdverpachtung) wie bisher 
auf den Gemeinderat zu übertragen. 

Die Neufassung der Satzung ist aufgrund rechtlicher Änderungen 
(Neufassung des Landesjagdrechtes durch das Jagd- und Wild-
tiermanagementgesetz) unter weitestgehender Beibehaltung der 
in der Satzung von 2009 enthaltenen Regelungen vorgesehen und 
wird in der Versammlung vorgestellt. 

Grabenstetten, den 25. Januar 2018 
gez. Deh, Bürgermeister 

Baugesuche rechtzeitig einreichen 
Baugesuche, über die der Gemeinderat entscheiden muss, werden 
in öffentlicher Sitzung beraten. Die Gesuche müssen unter Anga-
be des Vorhabens und des Bauortes auf die Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung gesetzt werden. Für die nächste Sitzung ist 
folgende Einreichungsfrist für Baugesuche zu beachten: 

Sitzung am 20.02.2018, Baugesuch bis 05.02.2018 einzureichen 

Bei manchen Baugesuchen ist eine umfassende rechtliche Prüfung 
in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Reutlingen erforderlich, 
was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Teilweise müssen vom 
Bauherrn weitere Unterlagen angefordert werden, was ebenfalls 
zeitaufwendig sein kann. Es kann deshalb nicht in allen Fällen 
gewährleistet werden, dass ein Baugesuch auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung aufgenommen wird. 

Wir bitten um Beachtung! 

Bürgermeisteramt 

Energieberatung der 
KlimaschutzAgentur im 
Landkreis Reutlingen GmbH 
Energieberatung - kostenfrei für Bürger 
und Bürgerinnen im Landkreis Reutlingen 

Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen bietet ein vier- 
stufi ges Beratungssystem für Bürger an: Von der Einstiegsberatung 
bis zur umfassenden Modernisierungs- und Neubauberatung steht 
jedem Bürger - egal ob Mieter oder Eigentümer - ein passender 
Beratungsbaustein zur Verfügung. 

Die Einstiegsberatung wird in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg durchgeführt. Für den Bürger ist 
das 45- bis 60-minütige Beratungsgespräch kostenfrei, da die 
Energieberater von der Verbraucherzentrale und ihrer Gemeinde 
bezahlt werden. 

Der nächste Beratungstag fi ndet statt 

am 12. Februar 2018  von 16.00 bis 19.00 Uhr, 
im Rathaus Bad Urach, Altes Oberamt, Marktplatz 1. 

Damit sich der Energieberater Herr Kächele auf das Gespräch opti-
mal vorbereiten kann, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. 
Bitte wenden Sie sich an die KlimaschutzAgentur im Landkreis 
Reutlingen, Telefonnummer 07121/1432571, oder füllen Sie das 
Kontaktformular auf der Homepage der KlimaschutzAgentur Reut-
lingen (www.klimaschutzagentur-reutlingen.de), aus. 

Von der detaillierten Vor-Ort-Untersuchung bis zur qualifi zierten 
Thermografi e - erfahren Sie mehr über unser Beratungsangebot 
unter http://www.klimaschutzagentur-rt.de. 

Freiwillige Feuerwehr Grabenstetten
Dienst am 05.02.2018 
Am Montag, den 5. Februar 2018 trifft sich die gesamte Gruppe 
zur AT- und Atemschutzkontrolle. 

Löschis - Dienst am 08.02.2018 
Am Donnerstag, den 8. Februar 2018 treffen wir uns um 17:30 Uhr 
am Feuerwehrgerätehaus. Das Thema wird sein "Wo ist was? Wo 
fi nde ich was?". 

Veranstaltungskalender

Veranstaltungen im Februar 

Mo, 12.02.2018 20:00 Förderverein Heidengraben Mitgliedertreffen  

Di, 13.02.2018 14:01 bis 16:00 TSV Grabenstetten Kinderfasching im Sportheim  

Fr, 16.02.2018 19:00 Liederkranz Grabenstetten Generalversammlung 

So, 18.02.2018 13:00 Schwäbischer Albverein Winterwandertag in Grabenstetten 

Fr, 23.02.2018 14:00 Evangelische Kirchengemeinde Senioren-Nachmittag  

Sa, 24.02.2018 19.30 Schwäbischer Albverein Lichtbilderabend  

    14:00 Basarteam Frühjahrsbasar  

Mi, 28.02.2018 19:00 Schützenverein Grabenstetten Jugendhauptversammlung 
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Das Landratsamt wird gestürmt – und hat 
deshalb am „Schmotzigen Donnerstag“ 
nachmittags geschlossen 
Am „Schmotzigen Donnerstag“ wird das Landratsamt Reutlingen 
wieder von einer stattlichen Zahl an Narren aus dem Kreisgebiet 
gestürmt. Die Fasnets-Tradition, die „Schlüsselgewalt“ während 
der närrischen Tage auf die Narren zu übertragen, fi ndet immer 
mehr Anhänger, sodass die Dienststellen am Donnerstagnachmit-
tag, 8. Februar, bereits ab 15.45 Uhr schließen werden. 

Dies betrifft auch die Kfz-Zulassungsstelle, die an diesem Tag 
normalerweise bis 17.30 Uhr geöffnet hätte. Die Kreisverwaltung 
bittet um Verständnis. 

Verkehrsverbund naldo 
informiert 

Fasnet – Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App/ 
Freizeitregelung Schülermonatskarten 
Der Verkehrsverbund naldo weist auf folgende Besonderheiten 
während der Fasnet (Donnerstag, 8. Februar bis Freitag, 16. Fe-
bruar 2018) hin, an denen es ausschließlich bewegliche Ferientage 
gibt, welche die jeweiligen Schulen selbst und deshalb nicht ein-
heitlich im naldo festlegen: 

Schülermonatskarte & Tricky Ticket 
Da es während der Fasnet keine  gesetzlichen Ferientage gibt, 
gelten die Freizeitregelung der naldo-Schülermonatskarte und des 
Tricky Tickets wie folgt:

• Schülermonatskarte: An den beweglichen Ferientagen gilt die 
Freizeitregelung erst ab 13.15 Uhr, am Wochenende den ganzen 
Tag.

• Tricky Ticket: An den beweglichen Ferientagen gilt das Tricky 
Ticket ab 14 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ganztägig.

Die Freizeitregelung gilt auch für Schülermonatskarten der Stadt-
tarife sowie für die Schülerabos Tübingen und Rottenburg, und 
die Schülerkarten des Familienabos Stadttarif Tübingen. Sie gilt 
jedoch nicht für den Stadttarif Sigmaringen. 

Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App 
Aufgrund der beweglichen Ferientage können über die Elektro-
nische Fahrplanauskunft EFA auf www.naldo.de und über die 
naldo-App keine verbindlichen Fahrplanauskünfte für Busse ge-
geben werden. 
Da die Schulen individuell ihre beweglichen Ferientage nutzen, 
reagieren auch die Busunternehmen mit ihren Fahrplänen fl exibel. 
Dies ist nicht datumsgenau in den Fahrplänen abgebildet. Ob die 
mit der Verkehrsbeschränkung "F" bzw. "S" gekennzeichneten 
Busse tatsächlich fahren, können daher nur die Schulen und die 
Busunternehmen selbst verbindlich sagen. Die Züge im naldo 
fahren nach dem gesetzlichen Ferienplan: Die Züge mit der Ver-
kehrsbeschränkung "S" fahren an Schultagen und an beweglichen 
Ferientagen, die Züge mit der Verkehrsbeschränkung "F" fahren 
zu den genannten Ferienterminen. Ausnahmen sind explizit an-
gegeben. 

Förderverein Schulen 
und Jugend Vordere Alb e.V. 

Einladung zur Generalversammlung 2017 am 06. März 2018 
Der Förderverein Schulen und Jugend Vordere Alb e.V. lädt seine 
Mitglieder herzlich zur Generalversammlung am 06.03.2018 um 
19.30 Uhr ein. 
Die Versammlung fi ndet in der Mensa im Alten Schulhaus in Hül-
ben statt. 

Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Berichte 
3. Aussprachen / Entlastungen 
4. Satzungsänderung
   § 2 Zweck 
   § 8 Vorstand 

5. Wahlen 
    a) Schriftführer 
    b) Kassenprüfer 
    c) Beisitzer 1, 3 und 6 
5. Anträge 
6. Verschiedenes 

Anträge können schriftlich bis zum 27.02.2018 bei Martina Kriegs, 
Gartenstraße 8/1, 72584 Hülben eingereicht werden. 

Der Vorstand 
Martina Kriegs Dagmar Jäger Susanne Putzhammer 
1. Vorsitzende 2. Vorsitzende Schriftführerin 

JugendMedienWoche 2018 - Veranstaltungs-
programm für Eltern und Interessierte  
Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages “Safer Internet Day 
2018” bietet das Team der JugendMedienWoche im Landkreis 
Reutlingen einen Impulsvortrag sowie Elternworkshops an. 

Impulsvortrag in Reutlingen 
Den Auftakt zur Veranstaltungsreihe der JugendMedienWoche 
macht am Dienstag, 6. Februar 2018 Dominik "Dodokay" Kuhn 
mit einem Impulsvortrag über das Für und Wider moderner Kom-
munikationsgepfl ogenheiten. Der Social-Media-Fachmann und 
Comedian erklärt in "Asoziale Medien - Kommunikation 4.0" auf 
unterhaltsame Weise, warum der Kommunikations-Overkill süchtig 
macht und wohin er führen kann. Ohne den moralischen Zeigefi n-
ger zu heben zeigt er überraschend schlüssig auf, dass es auch 
ein Weg zum Erfolg ist, eben nicht kritiklos jede neue Kommu-
nikationsart ungebremst zu nutzen. Die Veranstaltung fi ndet um 
19:30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Reutlingen, 
Bismarckstraße 47 statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine On-
lineanmeldung unter www.jugendmedienwoche.de ist erforderlich. 

Elternworkshops 
Bei den Workshops wird die Medienkompetenz der Eltern geschult, 
die damit ihren Kindern einen sicheren Umgang mit den neuen 
Medien vermitteln können. Geleitet werden die Workshops von 
Medienpädagogen des Landesmedienzentrums. Eine Anmeldung 
zu den Workshops unter www.jugendmedienwoche.de ist erfor-
derlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Zwischen legal & illegal - Rechtslagen im Netz  
Mittwoch, 7. Februar 2018, 19.30 € 21.00 Uhr 
Referent: Aytekin Celik 
Kreismedienzentrum, 72764 Reutlingen, Kaiserstr. 27 

WhatsApp, Instagram & Co 
Mittwoch, 7. Februar 2018, 19.30 € 21.00 Uhr 
Referent: Albrecht Ackermann 
Gemeinschaftsschule Würtingen, 72813 St. Johann - Würtingen, 
Ohnastetter Str. 8 

Von Anfang an mit Spaß dabei: Stillen - und 
was kommt danach? 
Einen Informationsnachmittag über bewusste Kinderernährung 
bietet Tanja Meier am Freitag, 23. Februar 2018, von 15 bis 17 
Uhr,  im Kreislandwirtschaftsamt Münsingen an. Angesprochen 
sind Eltern von Säuglingen im Alter von 4 bis 7 Monaten. 
Unsere Kinder wollen wir bestens umsorgen und versorgen, auch 
was das Essen betrifft. Aber was ist das Beste für den Säugling? 
Informationen gibt es viele – aber sind sie neutral und wissenschaft-
lich fundiert? Gut, wenn man sich da bei geschulten Personen wie 
den Referentinnen für Bewusste Kinderernährung (BeKi) des Mini-
steriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz unabhängige 
Tipps einholen kann. 
Anschaulich präsentiert Tanja Meier, selbst erfahrene Mutter, wann 
der beste Zeitpunkt für den ersten Brei ist, aus welchen Zutaten er 
bestehen sollte, und wie aus dem großen Sortiment an Fertignah-
rung das Passende für das Kind gefunden werden kann. 
Dass das Herstellen von Breimahlzeiten, sogar auf Vorrat, einfach 
und schnell geht, sehen die Eltern, wenn Tanja Meier einige Kinder-
breie zubereitet, die auch probiert werden können. Neben der Er-
nährung geht es auch um die Frage nach den richtigen Getränken. 
Die Info-Veranstaltung fi ndet im Unterrichtsraum des Kreislandwirt-
schaftsamtes in 72525 Münsingen, Schillerstraße 40, statt. Die 
Teilnahmegebühr beträgt pro Person 2 Euro und ist am Nachmittag 
bei der Referentin zu entrichten. 
Informationen und Anmeldungen sind beim Kreislandwirt-
schaftsamt Münsingen bis Mittwoch, 21. Februar 2018 unter der 
Telefon Nr.: 07381-9397 7341 oder unter landwirtschaftsamt@
kreis-reutlingen.de möglich. 
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Das Kreisforstamt Reutlingen informiert: 
Fortbildungen für Privatwaldbesitzer  
Im Jahr 2018 bietet der Landesbetrieb ForstBW wieder ein umfas-
sendes Bildungsangebot für Privatwaldbesitzer an. Die vielfältigen 
Fortbildungen sind in der Broschüre "Aktiv für den Wald" vom 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zusam-
mengestellt. Das Bildungsangebot gliedert sich in fünf Themen-
schwerpunkte. 
"Walderneuerung und Bestandespfl ege" umfasst die Bereiche 
Pfl anzung, Jungbestandspfl ege und Durchforstung. 
"Waldarbeit und Forsttechnik" bietet neben Einarbeitungskursen 
für neu eingestellte Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter auch Mo-
torsägen- und Holzerntelehrgänge, sowie Seilwinden- und Holz-
rückefortbildungen an. Die Rubrik "Waldökologie, Forstschutz, 
Jagd" beschäftigt sich mit den wichtigsten forstwirtschaftlichen 
Baumarten, dem Erkennen von Bodenpfl anzen, der Borkenkä-
fergefahr in unseren Wäldern, sowie einem jagdlichen Seminar. 
"Arbeitssicherheit und Recht" erläutert die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz für Forstunternehmen und für den Bau 
von jagdlichen Einrichtungen. Der Block "Betriebswirtschaft und 
Marketing" gibt Informationen zur Gewinnung von Weihnachtsbäu-
men und Energieholz. 
Die Fortbildungen werden von den forstlichen Bildungszentren 
und den Hauptstützpunkten durchgeführt. Nähere Informationen 
zu den Veranstaltungsorten, Terminen, Anmeldemodalitäten und 
Gebührenregelungen können der Broschüre "Aktiv für den Wald" 
entnommen werden. 
Diese Broschüre, sowie auch weitere Informationen rund um das 
Thema Wald, erhalten Sie über das Kreisforstamt Reutlingen in 
72525 Münsingen, Schlosshof 4, Tel. 07381/9397-7321 und die 
Kreisforstamt-Außenstelle in 72762 Reutlingen, Bismarckstr. 38, 
Tel. 07121/480-3221, sowie über die Homepage des Landkreise 
unter www.kreis-reutlingen.de/kreisforstamt. 

Fortbildungsveranstaltung im Rahmen der 
Sachkunde zum Thema Aktuelles im 
Pfl anzenschutz und Düngerecht 
Das Kreislandwirtschaftsamt bietet im Rahmen der Pfl anzen-
schutzfachkunde Fortbildungsveranstaltungen an. 
Diese beginnen jeweils um 20 Uhr und dauern zwei Stunden. 

Die Fortbildungen fi nden statt am 
Montag, 05. Februar 2018, 
auf dem Drei-Birkenhof in 72768 Rommelsbach, 
am Dienstag, 6. Februar 2018 
im Gasthof Lamm in 72582 Grabenstetten, 
am Donnerstag, 15. Februar 2018 
im Gasthof Kreuz in 72818 Wilsingen und 
am Montag, 19. Februar 2018 
im Gasthaus Adler in 72525 Bremelau. 

Schwerpunkte der Veranstaltungen sind rechtliche Neuerungen 
sowie aktuelle Empfehlungen zur Anwendung von Pfl anzenschutz-
mitteln im Ölfrucht- und Getreideanbau. In diesem Jahr wird die 
neue Düngeverordnung mit den Anforderungen der Düngebe-
darfsberechnung sowie weitere Neuerungen des Düngerechts im 
Mittelpunkt stehen. 

6. LBV-Unternehmertag in Stuttgart 
„LANDWIRTSCHAFT 4.0“  WIE DIE DIGITALE  REVOLUTION 
SPIELREGELN ÄNDERT UND CHANCEN SCHAFFT 
Am Freitag, den 23. Februar 2018 fi ndet der 6. LBV-Unternehmer-
tag zum Thema „Landwirtschaft 4.0 – Wie die digitale Revolution 
Spielregeln ändert und Chancen schafft“ in Stuttgart statt. Die 
deutsche Wirtschaft boomt - ein Ende der guten konjunkturellen 
Lage ist nicht in Sicht. Dennoch garantiert ein Weiter-So keinesfalls 
den Erfolg. Zum Auftakt des 6. LBV-Unternehmertages spricht 
Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest, Präsident des ifo-Institutes Mün-
chen, über die Situation der deutschen Wirtschaft in Zeiten einer 
schwer kalkulierbaren US-Politik unter Donald Trump, des na-
henden Brexit und einer weiter schwelenden Eurokrise. Der digitale 
Wandel ist allgegenwärtig und verändert mit atemberaubender 
Geschwindigkeit Märkte, Unternehmen und unsere Gesellschaft. 
Die Agrar- und Ernährungsbranche kann sich dem nicht entziehen. 
Schon längst investiert die Branche Millionen in die Digitalisierung. 
Drei Fachforen zeigen auf, wie die Digitalisierung auch das Agri-
business verändert, aber auch wie Praktiker mit digitaler Technik 
arbeiten. Abschließend diskutieren Experten über den gläsernen 
Bürger und Betrieb, nicht ohne den Datenschutz mit zu beleuch-

ten. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr und endet um 17.00 Uhr. Für 
Mitglieder übernimmt der Kreisbauernverband die Eintrittskosten. 
Informationen und Karten erhalten Sie bis zum 05.02.2018 
bei der Geschäftsstelle des Kreisbauernverbandes Reutlingen 
unter 07381/93890. 

Infoveranstaltung der Berufl ichen Schule 
Münsingen am vergangenen Samstag  
Egal, ob es um den weiteren 
Besuch eines schulischen Bil-
dungsganges ging oder um eine 
Berufsausbildung: Die Berufl iche 
Schule Münsingen informierte 
über ihr Bildungsangebot und die 
damit verbundenen unterschied-
lichen Abschlüsse. Betriebe, die 
in Berufen der Metallverarbei-
tung, der Forst- und Landwirtschaft oder Tätigkeiten im Bereich 
der Verwaltung ausbilden, waren vertreten und freuten sich über 
das Interesse der Besucher. 

Natürlich gab es neben den Eindrücken fürs Auge auch kulinarische 
Angebote. Die Schülerinnen und Schüler der VAB-Klasse boten 
frische Waffeln an, während man sich bei den Hauswirtschaftern 
mit Kaffee, Kuchen, Pizza und allerlei Getränken stärken konnte. 
Im Bereich Pfl ege, vertreten durch die Altenpfl ege bzw. das Profi l 
Gesundheit und Pfl ege der zweijährigen Berufsfachschule gab 
es die Möglichkeit zum Gesundheitscheck. Dort wurde der Blut-
zuckergehalt bestimmt und der Blutdruck gemessen. Wer fühlen 
wollte, wie es ist, mit Beeinträchtigungen zu leben, dem wurde 
die Möglichkeit gegeben, sich mit dem Alterssimulationsanzug 
einkleiden zu lassen und das Treppensteigen zu üben. 

In den nächsten Wochen und Monaten besteht die Möglichkeit, 
sich fürs kommende Schuljahr anzumelden. Wer sich noch nicht 
sicher ist, welches Angebot in Frage kommt, kann sich weiterhin 
beraten lassen. 

Berufl iche Schule Münsingen 
Bismarckstraße 19, 72525 Münsingen 
Tel.: 07381/ 93793 10, Fax: 07381/ 93793 23 
Homepage: www.bs-muensingen.de 

Förderung von Ökoheizungen: Bafa-Anträge 
jetzt vor dem Kauf stellen 
Seit 1. Januar müssen Hauseigentümer neue Regeln bei der 
Antragstellung beachten 
Übergangsregelung für 2017 in Betrieb genommene Heizungen:
Gebäudeenergieberater zeigen, welche Heizung für welches Haus 
passt.
Hauseigentümer, die ihre Heizung auf erneuerbare Energien um-
stellen, erhalten auch 2018 eine Bundesförderung in Form von 
Zuschüssen. Sie sollten jedoch eine Änderung bei der Antragstel-
lung berücksichtigen. Darauf weisen die Experten von Zukunft 
Altbau hin, dem vom Umweltministerium Baden-Württemberg 
geförderten Informationsprogramm. Wer eine Pelletheizung, eine 
Solarthermieanlage oder eine Wärmepumpe erwerben möchte, 
muss seit dem 1. Januar die Förderung vor dem Kauf der Heizung 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) be-
antragen. Bislang reichte es aus, den Förderantrag innerhalb von 
neun Monaten nach Inbetriebnahme zu stellen. Die Neuregelung 
gleicht die Regeln an die der KfW an: Auch hier gilt: Erst beantragen, 
dann kaufen. Für Anlagen, die im vorigen Jahr in Betrieb gegangen 
sind, gilt eine Übergangsregelung.
Neutrale Informationen gibt es auch kostenfrei über das Bera-
tungstelefon von Zukunft Altbau 08000 12 33 33 oder unter www.
zukunftaltbau.de.
Hauseigentümer, die im Jahr 2017 ein klimafreundliches Heizsy-
stem in Betrieb genommen haben, können noch bis zu neun Mo-
nate danach eine Förderung beantragen. „Wer am 31. Dezember 
seine neue Heizung eingeschaltet hat, kann bis zum 30. September 
2018 einen Förderantrag stellen“, erklärt Petra Hegen von Zukunft 
Altbau. Dafür muss ein zusätzliches Formular der Bafa ausgefüllt 
werden (zum Onlineformular). Für Anlagen, die seit dem 1. Januar 
2018 beauftragt wurden, ist die Möglichkeit der nachträglichen 
Antragstellung ausnahmslos abgeschafft. 

Wie hoch sind die Zuschüsse für Erneuerbare-Energien-
Heizungen?
An der Höhe der Förderung ändert sich nichts: Käufer von Solar-
kollektoren zur Brauchwassererwärmung etwa erhalten bis zu 50 
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Euro Zuschuss pro Quadratmeter Solarfl äche, mindestens jedoch 
500 Euro. Wer sich für eine Solarkollektoranlage entscheidet, die 
auch noch die Heizung unterstützt, für den steigt der Zuschuss 
auf bis zu 140 Euro pro Quadratmeter Solarfl äche. Hier beträgt der 
Mindestförderbetrag 2.000 Euro.
Pelletofenkäufer bekommen bis zu 80 Euro je Kilowatt installierter 
Wärmeleistung. Bei Pelletöfen mit Wassertasche beträgt die Min-
destförderung 2.000 Euro, bei Pelletkesseln 3.000 Euro und bei 
Pelletkesseln mit einem neuen Pufferspeicher 3.500 Euro. Hack-
schnitzelanlagen und Scheitholzanlagen berechtigen zu 3.500 be-
ziehungsweise 2.000 Euro Förderung.
Auch Wärmepumpen werden fi nanziell unterstützt. Elektrische 
Wärmepumpen mit der Wärmequelle Luft kommen auf 40 Euro je 
Kilowatt Wärmeleistung, mindestens 1.300 Euro. Bei elektrischen 
Wärmepumpen mit Wasser oder Erde als Wärmequelle steigt die 
Förderung auf bis zu 100 Euro je Kilowatt Leitung, mindestens 
4.000 Euro. Besonders innovative Techniken oder die Kombination 
mehrerer Maßnahmen belohnt das Bundesamt mit einem Bonus. 
Wer beispielsweise zu einer Biomasseanlage oder einer Wärme-
pumpe gleichzeitig eine Solarthermieanlage installiert, erhält einen 
Kombinationsbonus in Höhe von 500 Euro. 

Welche Heizung passt für mein Haus?
Welche Heizung sich für ihr Haus eignet, können Eigentümer von 
Gebäudeenergieberatern erfahren. „Die Wahl des Heizungssy-
stems hängt stark vom tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes 
ab“, erklärt Dieter Bindel vom Gebäudeenergieberaterverband 
GIH. „Ist ein Gebäude zum Beispiel schlecht gedämmt und verfügt 
über keine Flächenheizung, sollte von einer Wärmepumpe abgese-
hen werden. Der Stromverbrauch ist sonst zu hoch.“ Energiebera-
ter zeigen solche Faktoren auf, vergleichen die Wirtschaftlichkeit 
unterschiedlicher Varianten, geben Tipps für nötige Sanierungs-
maßnahmen und stellen die Fördermöglichkeiten vor. Ihre Beratung 
wird ebenfalls fi nanziell gefördert: Es gibt einen Zuschuss in Höhe 
von bis zu 800 Euro für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern und maximal 1.100 Euro für diejenigen von Wohnhäusern mit 
mindestens drei Wohneinheiten.

Das BAFA fördert den Einsatz von Solarthermieanlagen, Biomasse-
anlagen und Wärmepumpen. Voraussetzung ist, dass die Immobilie 
zum Gebäudebestand zählt und das Heizungssystem, das ersetzt 
oder unterstützt werden soll, nicht jünger als zwei Jahre ist. Zusätzlich 
zum BAFA-Zuschuss können die Heizungsbetreiber ein zinsgünstiges 
Darlehen mit Tilgungszuschüssen bei der staatseigenen Förderbank 
KfW beantragen. Anlagen in Neubauten werden nur gefördert, wenn 
sie besonders innovativ sind – die Förderung ist zudem beschränkt 
auf Mehrfamilienhäuser und größere Nichtwohngebäude.
Zu den Förderanträgen geht es hier: www.bafa.de/Shared-
Docs/Standardartikel/Blogartikel/energie_ee_verfahrensaende-
rung2018.html?nn=8063684. Auf der Seite die jeweilige Heizungs-
technologie auswählen und dort beim Stichwort „Formular“ den 
Förderantrag herunterladen. Tipps dazu gibt es auch in einem 
BAFA-Merkblatt.

Energie-Label seit 1. Januar auch für Pelletkaminöfen
Seit dem 1. Januar 2018 ist das EU-Energieeffi zienzlabel für 
neue Einzelraumheizgeräte bis 50 Kilowatt Leistung Pfl icht. 
Dazu gehören auch Pelletkaminöfen und andere Holzöfen. 
Das Label zeigt auf einer Skala von grün bis rot, wie effi zient 
der Wärmeerzeuger im Haus ist. Vorgesehen sind zunächst 
Energieeffi zienzklassen von A++ bis G. Ab 2019 wird die Skala 
bei Festbrennstoffkesseln dann von A+++ bis D reichen. Her-
steller und Händler müssen für jedes Gerät ein Energielabel 
bereitstellen. Für Festbrennstoffkessel bis 70 Kilowatt Lei-
stung, also unter anderem Pellet-, Hackschnitzel- und Scheit-
holzheizungen, ist das Energielabel bereits seit 1. April 2017 
obligatorisch.

Zukunft Altbau informiert Wohnungs- und Gebäudeeigentümer 
neutral über den Nutzen einer energetischen Sanierung und wirbt 
dabei für qualifi zierte Gebäudeenergieberater. Das vom Ministeri-
um für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
geförderte Informationsprogramm berät gewerkeneutral, fachü-
bergreifend und kostenlos. Baufachleute fi nden bei ihm Weiterbil-
dungsangebote, Kontaktmöglichkeiten mit Kollegen und Informa-
tionen für ihre Kunden. Zukunft Altbau hat seinen Sitz in Stuttgart 
und wird von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württ-
emberg (KEA) umgesetzt.

Ansprechpartnerin Zukunft Altbau 
Dipl.-Ing. Petra Hegen, Freie Architektin und Energieberaterin, 
Zukunft Altbau, Gutenbergstraße 76, 70176 Stuttgart, 
Tel. +49 711 489825-13, Fax +49 711 489825-20, 
petra.hegen@zukunftaltbau.de, www.zukunftaltbau.de 

Workshop für Brennereien: Wie geht’s weiter 
in der Zukunft? 
Am Mittwoch, den 15. Februar 2018 veranstaltet der Verein 
„Schwäbisches Streuobstparadies“ in Kooperation mit der Staatli-
chen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg 
zum ersten Mal den Workshop „Brenner-Stammtisch“, um die 
Brennereien im Verein mit dem Ende des Branntweinmonopols fi t 
für die Zukunft zu machen. 
Seit 1. Januar diesen Jahres gibt es die Bundesmonopolverwal-
tung für Branntwein nicht mehr. Die Behörde wurde ursprünglich 
gegründet, um die unkontrollierte Herstellung von Branntwein ein-
zuschränken, sowie mit den erhobenen Steuern Einnahmen für das 
Land zu erschließen. Brenner konnten ihren Alkohol, unerheblich 
welcher Qualität, zur weiteren Verwertung der Bundesmonopol-
verwaltung verkaufen. Diese bezahlte ihnen dafür einen äußerst 
guten Preis. 
Seit Jahren bietet die Arbeit der Bundesmonopolverwaltung dem 
Staat jedoch keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr. Die hohen 
Preise für den Alkohol aus der Landwirtschaft sowie die Kon-
kurrenz auf dem freien Markt führten dazu, dass das Bundesfi -
nanzministerium den Fehlbetrag mit jährlich ca. 80 Millionen Euro 
ausgleichen musste und die Brennereien damit subventionierte. 
Diese Wirtschaftsförderung widerspricht dem EU-Beihilferecht, 
weshalb das deutsche Branntweinmonopol zum 31. Dezember 
2017 aufgehoben wurde. 
Für die Brennereien bedeutet dies eine wirtschaftlich eigenverant-
wortliche Zukunft ohne garantierte Abnahme durch die Bundesmo-
nopolverwaltung. Durch die Liberalisierung des Marktes müssen 
die Brennereien nun wettbewerbsfähig gemacht werden. „Der 
Aufkauf des Alkohols sorgte in der Vergangenheit für Innovations- 
und Investitionsstaus“, so Alexander Dehm, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies. Viele 
Betriebe stellen wegen des erhöhten Aufwands die Produktion 
ganz ein. „Es liegt nun in der Hand der verbleibenden Brennereien, 
sich den Bedürfnissen der Märkte anzupassen, um der Konkurrenz 
auf dem freien Markt die Stirn bieten zu können“. 
„Die Brennereien sind ein äußerst wichtiges Bindeglied im Kreislauf 
des langfristigen Erhalts unserer Streuobstlandschaft“, bestärkt 
Alexander Dehm die Mitgliedsbetriebe. Essentiell für den Erhalt 
und somit auch der Rohstoffsicherung, sei eine gute Pfl ege der 
Bäume. Um diese wirtschaftlich attraktiv zu gestalten, müsse die 
Entlohnung der „Wiesles-Besitzer“ für diese Arbeit entsprechend 
ausfallen. Jedoch bedarf es für eine tragfähige Entlohnung auch 
gewinnbringende Produkte. 
Eine konstante Qualität der Produkte sowie die entsprechende 
Platzierung an Zielmärkten ist die Grundvoraussetzung, um am 
freien Markt mit global optimierten Produktions- und Absatzketten 
langfristig zu bestehen. Ebenso entscheidend sind allerdings auch 
Fachkenntnisse in der Produktentwicklung sowie in der Kosten- 
und Leistungsrechnung. „Dabei möchten wir unsere Mitgliedsbe-
triebe mit entsprechenden Schulungen unterstützen“, so Alexan-
der Dehm. Im Bereich Streuobst sei teilweise noch viel Luft nach 
oben, was die nötige Professionalisierung der Branche angehe. 
Der Brenner-Stammtisch, dessen Auftakt-Veranstaltung am 15. 
Februar 2018 stattfi ndet, bietet die Möglichkeit zum aktiven und re-
gelmäßigen Wissensaustausch zwischen den Mitgliedsbetrieben. 
Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 
Weinsberg (LVWO) begleitet den Prozess mit fachlichem Input. 
Brennereien, die an einer Teilnahme oder Mitgliedschaft interes-
siert sind, können gerne die Geschäftsstelle des Schwäbischen 
Streuobstparadies e.V. unter kontakt@streuobstparadies.de kon-
taktieren. 

Winterwanderung der LandFrauen
(mit Wanderführerin Helene Eberhardt-Lang) 

Nach dem Motto „Bewegung an der frischen Luft entspannt, ist 
gesund und aktiviert die Abwehrkräfte" erwandern die LandFrauen 
am Samstag, 17.02.2018 den Sternenberg. Eine zweistündige 
Rundwanderung (Berg auf Berg ab) rund um Böttingen führt zu den 
Orten der Stille und Ruhe, die den Alltagsstress vergessen lassen. 
Nach der Wanderung ist noch eine Einkehr geplant. 
Start ist um 13.30 Uhr an der Haltestelle "Ortsmitte" in Böttingen.
(Ersatztermin 03.03.2018 bei schlechter Witterung, Schneefall/ 
Dauerregen) 
Anmeldungen nimmt der Landfrauenverband Reutlingen, 
Geschäftsstelle Münsingen, Tel. 07381/938911 oder per 
Email: rehm@lbv-bw.de entgegen. 
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Träumen von der Obstbaumblüte: 
Veranstaltungsbroschüre „Schwäbisches 
Hanami“ 
Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e. V. veröffentlicht 
Mitte Januar eine Veranstaltungsbroschüre zum „Schwäbischen 
Hanami“ mit Events rund um die Obstbaumblüte zwischen April 
und Juni. 
Die Bäume sind noch kahl, das Wetter trist und die Wiesen gefro-
ren. Von wärmenden Sonnenstrahlen, duftenden Blüten und sum-
menden Bienen träumt man dieser Tage gerne. Auch im „Schwä-
bischen Streuobstparadies“ wird dem Frühjahr entgegengefi ebert. 
In der größten zusammenhängenden Streuobstlandschaft Euro-
pas fi nden ab April unter dem Motto „Schwäbisches Hanami“ 
(japanisch = Blüten betrachten) wieder zahlreiche Veranstaltungen 
zur Obstblüte statt. Die ortsansässigen Vereine, Institutionen und 
Betriebe der sechs Landkreise des Vereins „Schwäbisches Streu-
obstparadies e. V.“ haben vielfältige Wanderungen, Radtouren, 
Blütenfeste, Gourmet-Menüs und andere erlebnisreiche Angebote 
in petto. 
Zur Veranstaltungsreihe erschien nun Mitte Januar eine umfas-
sende Broschüre mit vielen Gutscheinen, die bei den Veranstaltern 
eingelöst werden können. Diese liegt in Rathäusern, Landrat-
sämtern, Tourist-Informationen und Hofl äden in der Region aus 
und kann bei der Geschäftsstelle des Streuobstparadieses ange-
fordert werden. Alle Veranstaltungen sind auch der Internetseite 
www.streuobstparadies.de zu entnehmen. 
Damit keinem die „paradiesischen Blütenträume“ entgehen, startet 
der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. ab März wie-
der seinen beliebten Blüten-Ticker. Auf der Internet- und der 
Facebook-Seite www.facebook.com/SchwaebischesStreuobst-
paradies/ wird es tagesaktuelle Fotos von Apfel-, Kirschen- und 
Birnenknospen sowie -blüten zu bewundern geben. 

Fotos: Schwäbisches Streuobstparadies e. V. 
Titel: Paradiesische Blütenträume zum Anfassen – die 
Veranstaltungsbroschüre des Schwäbischen Streuobstparadieses

Kinderfasching in Hülben  

Am Freitag, den 09.02.2018 fi ndet ab 14.00 Uhr in der Rietenlau-
halle in Hülben ein Kinderfasching statt. 
Der Förderverein Schulen und Jugend Vordere Alb e.V. lädt alle 
Kinder ein, zur Party mit DJ Hitschleuder und  rasanten Spiel- und 
Tanzeinlagen. 
In diesem Jahr gibt es außerdem einen NEUEN Überraschungs-
programmpunkt – seid gespannt all´ Ihr großen und kleinen Narren 
– wir freuen uns auf Euren Besuch. 
Für Verpfl egung ist ebenso gesorgt, wie für tolle Tombolapreise! 
Natürlich ist auch Luftballonkünstler Herberto wieder mit tollen 
Kunstwerken dabei. 
Die Aufsichtspfl icht für die Kinder liegt am Faschingsnachmittag 
bei den Eltern/Begleitpersonen! In der Rietenlauhalle in Hülben 
besteht striktes Konfettiverbot. Wir bitten um Beachtung! 
Der Eintritt zum Kinderfasching in Hülben ist FREI! 

Lesung, Ausstellung und 
jede Menge 
Flohmarktbücher 
Buch, Kunst, Kultur heißt eine gemein-
same Veranstaltung von Kulturach, 
dem Jugendhaus und dem Bücherfl oh-
markt-Team: Am Freitag, 9. und Sams-
tag, 10. Februar fi ndet im Jugendhaus 
ein Bücherfl ohmarkt, kombiniert mit ei-
ner Ausstellung statt. Die Künstlerinnen 
Lisa Voss, Ingrid Swoboda, Mechthild 
Paul und Anneliese Schnitzler werden 
unterschiedliche Arbeiten präsentie-
ren, die sich vielfach mit Büchern oder 
Buchstaben beschäftigen. 

Die Besucher können an beiden Tagen ausgiebig und in aller 
Ruhe in den Bücherkisten stöbern, es werden vor allem K-Bücher 
angeboten: Kinderbücher, Krimis, Kochbücher, Klassiker sowie 
Werke aus Kunst und Kultur, aber es werden selbstverständlich 
auch Leser von Romanen fündig. Bücherfl ohmarkt und Ausstellung 
münden am Abend in eine von Kulturach veranstaltete Lesung mit 
dem Reutlinger Autor Jochen Weeber. Flohmarkt und Ausstellung 
sind umsonst, beides ist auch am samstags von 9 bis 12 Uhr 
geöffnet. Für die Lesung wird indes Eintritt in Höhe von fünf Euro 
verlangt. Offi ziell eröffnet wird die zweitägige Buch-Kunst-Kultur-
Veranstaltung am Freitag um 17 Uhr. An beiden Tagen sorgt das 
Jugendhaus-Team für die Bewirtung der Gäste. Der Erlös dieses 
ersten Winter-Bücherfl ohmarkts – ein Kilo Bücher kostet ein Euro 
- kommt der Organisation „Africa aid - WhizzKids united“ zu, wo 
derzeit eine junge Bad Uracherin arbeitet. Dabei handelt es sich 
um ein Projekt für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in 
Pietermaritzburg (Südafrika), mit dem Geld soll dort eine Bücherei 
aufgebaut werden. Weitere Infos auf www.kulturach.de. 

Evangelische Kirchengemeinde 
Grabenstetten 

Donnerstag, 01.02.   
19.00 Alpha-Kurs*) 

Freitag, 02.02. 
15.00 Kinderstunde „Marienkäfer“ 
18.30 Mädchenjungschar (6.-8.Klasse) „Smilies“ 
19.00 Projekttag der Konfi rmanden 
20.00 Teenagerkreis - Kegeln   
20.00 Posaunenchor 

Samstag, 03.02. 
 9.00 Projekttag der Konfi rmanden mit Essen 
19.30 Jugendcafé 

Wochenspruch:  
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so stockt eure Herzen 
nicht.                 Hebräer 3,15 

Sonntag, 04.02.- Sexagesimä 
10.00 Gottesdienst (Pfr. Mangel) im Gemeindehaus 
 Predigttext: Psalm 55 „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ 
 Predigtreihe im Albdistrikt 2018 zum Thema: Gott ver-

sorgt wunderbar!*) 
 Das Opfer ist für die Sanierung des Gemeindehauses in 

Dottingen (Bezirksopfer) bestimmt.*) 
10.00 Kindergottesdienst 
19.00 Friedensgebet 

Montag, 05.02. 
18.00 Kinderstunde (1.-2. Klasse) „Schneckies“ 
18.00 Bubenjungschar 
19.30 Mittendrin 

Dienstag, 06.02. 
14.00 Älterer Frauenkreis 
17.45 Bibelclub 
18.30 Mädchenjungschar (3.-5. Klasse) „Smarties“ 
19.30 Kinderkirchvorbereitung 
20.15 Kirchenchor 
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Mittwoch, 07.02. 
16.45 Konfi rmandenunterricht  
20.00 Jugendkreis C.I.A. 

Donnerstag, 08.02.   
19.00 Alpha-Kurs*) 

Freitag, 09.02. 
15.00 Kinderstunde „Marienkäfer“ 
18.00 Café International 
18.30 Mädchenjungschar (6.-8.Klasse) „Smilies“ 
20.00 Teenagerkreis    
20.00 Posaunenchorprobe in Böhringen 

Sonntag, 11.02. 
10.00 Gottesdienst (Pfr. Lächele) im Gemeindehaus 
10.00 Kinderkirche   
19.00 Friedensgebet 

Kontakte: Pfr. Betz, 6 49; Email: Siegbert.Betz@elkw.de 
 Sekretariat: Pfarramt.Grabenstetten@elkw.de 
 KGR-Vorsitzende: Karin Bauer, 936 096 

http://www.kirchenbezirk-badurach-muensingen.
de/kirchengemeinden/grabenstetten/ 

Hauskreise und Gebetskreise 
Gebetskreis bei Familie Gruhn (Tel. 50 63) 
Hauskreis bei Familie Drummer (Tel. 93 66 94) 
Hauskreis bei Anneliese Moll (Tel. 17 46) 
  
Tafelladen 
Am kommenden Sonntag steht der Korb für den Tafelladen Bad 
Urach wieder für Ihre Gaben bereit. 
  
Opfer am 04.02.2018 ist für die Sanierung des Gemeinde-
hauses in Dottingen (Bezirksopfer) 
Ende 2016 hat eine Bauberatung in Dottingen stattgefunden. Die 
nötigen Maßnahmen für die Sanierung des denkmalgeschützten 
Gemeindehauses, das in baulicher Einheit mit der Kirche ist, wurde 
auf mindestens 114.000 € geschätzt. Dabei wurden die Kosten für 
Brandschutzmaßnahmen nur sehr grob geschätzt. Die Kirchenge-
meinde selbst kann diese Kosten kaum stemmen. 
  
Gott versorgt wunderbar!
Predigten im Distrikt zum Neuen Jahr 2018 
Zum Thema „Gott versorgt wunderbar!“ fi ndet am Anfang dieses 
Jahres eine Predigtreihe im Distrikt mit Pfarrerinnen und Pfarrer 
der Römersteiner und Vorderen Alb statt. Vom 14. Januar bis 
zum 11. Februar  werden Abschnitte aus dem Alten und Neuen 
Testament ausgelegt, in denen es um die wunderbare Versorgung 
durch Gott im Alltag geht. Die Gottesdienste fi nden jeweils um 
10 Uhr im Gemeindehaus statt. Herzliche Einladung von Ihren 
Kirchengemeinden im Distrikt! Handzettel mit dem Überblick über 
die Gottesdienste liegen im Gemeindehaus auf. 

  
Der Alpha-Kurs 
Viele Menschen haben ihre ganz persönlichen 
Fragen, wenn es um den Glauben geht: „Gibt 
es Gott?“, „Hat mein Leben einen Sinn?“ oder 
„Macht Glaube glücklich?“ Der Alpha-Kurs ist 
ein Glaubenskurs in entspannter Atmosphäre 

für alle, die sich (wieder) neu mit den Kernthemen des christlichen 
Glaubens auseinandersetzten möchten. 
Nach einem gemeinsamen Essen führt ein Vortrag in das Thema 
der Woche ein. Anschließend gibt es einen offenen Austausch unter 
den Teilnehmenden mit viel Raum für Fragen. 
Der Kurs umfasst zehn Abende, die jeweils donnerstags von 19.00 
Uhr bis 21.45 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfi nden, 
und ein gemeinsames Wochenende. Sie sind herzlich eingeladen 
an diesem Kurs teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos (außer 
den Übernachtungskosten am Wochenende). 
  
Konzert mit Andreas Weiss im Gemeindehaus in Böhringen 
am 01. Februar 2018 
Am 01.02. 2018 fi ndet in Böhringen um 19:30 Uhr im Evange-
lischen Gemeindehaus ein bewegendes Konzert mit Andi Weiss 
statt. »Andi Weiss spricht voller Inbrunst, seine Augen funkeln. 
Er will nicht nur unterhalten, sondern den Menschen auch etwas 
mitgeben, was hält.« SÜDDEUTSCHE ZEITUNG »Weiss’ Texte sind 
ein Plädoyer dafür, mutig zu sein. Weiss kommt gut an bei den 
Menschen. Sie erkennen sich in seinen Texten wieder. Dement-
sprechend groß ist der Andrang bei seinen Konzerten.« 

175 Jahre Gustav-Adolf-Werk Württemberg 
Festwochenende am 3. und 4. Februar 2018 Vernetzt hat Zu-
kunft  
Am Wochenende des 3. und 4. Februars beginnen wir unser Ju-
biläumsjahr mit einem großen Begegnungstreffen in Stuttgart. Wir 
freuen uns auf unsere Referenten, Bischof Dr. Michael Bünker aus 
Osterreich und Pfarrerin Agnes von Kirchbach aus Frankreich, 
und viele weitere Freunde und langjährige Gefährtinnen aus der 
Diaspora. Weitere Infos 
www.gaw-wue.de 

Katholische Kirchengemeinde St. Josef 
72574 Bad Urach, Münsinger Straße 18
Tel.: 07125/94675-0, Fax: 07125/94675-20
E-Mail: StJosef.BadUrach@drs.de 

Gottesdienstordnung 

Freitag, 02. Februar 2018 
 9:00 Hl. Messe, St. Josef. Bad Urach 
anschl. Frühstück im Josefsstüble 

Samstag, 03. Februar 2018 
16:00 Beichtgelegenheit, St. Josef, Bad Urach 
18:00 Vorabendmesse, St. Josef, Bad Urach 

Sonntag, 04. Februar 2018 
10:30 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

DiEnstag, 06. Februar 2018 
19:00 Gottesdienst in St. Johann-Bleichstetten 
Donnerstag, 08. Februar 2018 
14:30 Narrenmesse von Gemeinde in Rente, 
 St. Josef, Bad Urach 
anschl.  Senioren Fasching im Delp Haus 

Freitag, 09. Februar 2018 
 9:00 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Samstag, 10. Februar 2018 
18:00 Valentinsgottesdienst, St. Josef, Bad Urach 

Sonntag, 11. Februar 2018  
10:30 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Valentinsgottesdienst 
Die katholische Kirchengemeinde St. Josef in Bad feiert einen 
Valentinsgottesdienst am 

Samstag, den 10. Februar 2018 um 18.00 Uhr 
in der St. Josefskirche in Bad Urach. 

Eingeladen sind alle Paare, besonders alle Eheleute, die in 2017 
geheiratet oder ein besonderes Jubiläum ihrer Ehe gefeiert haben. 
Der Gottesdienst wird offen enden mit der Möglichkeit sich als Paar 
oder auch allein segnen zu lassen. 

„Karibische Nacht“ 
Katholische Kirchengemeinde St. Josef in Bad Urach lädt ein 
Karibik: wer träumt da nicht von weißen Stränden, blauem Meer 
und rotem Sonnenuntergang? 
Zum diesjährigen Gemeindefasching unter dem Motto „Karibischen 
Nacht“ lädt die Katholische Kirchengemeinde am Samstag, 
3. Februar 2018 ab 19:11 Uhr ins Delp-Haus ein. Wieder konnte 
die bekannte Tanz- und Partyband „no limit“ gewonnen werden – 
der Name ist Programm und steht für beste Stimmung und Tanz-
vergnügen. Ein passendes Outfi t darf da nicht fehlen – und das ist 
auch nicht so schwer: er trägt quietschbunte Hemden und Shorts, 
sie erscheint im  Bastrock mit weißem Top oder Bluse. Aber auch 
der Seeräuber, der Matrose und der einfache Tourist in Sandalen 
und Tennissocken sind herzlich willkommen.  
Das Delphaus zeigt sich, dem Motto entsprechend, liebevoll de-
koriert, die Küche verwöhnt mit Snacks und frischen Salaten, die 
Sektbar bietet karibische Cocktails an. 
Kartenvorverkauf und Platzreservierungen sind nur im Pfarrbüro 
zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. 
Zu dieser Veranstaltung sind Alt und Jung recht herzlich eingela-
den. 

Unsere weiteren Termine: 

Delp-Haus - Bad Urach 
Fasching „Gemeinde in Rente“: 
Donnerstag, 8. Februar 2018, 14:30 Uhr 
Kinderfasching: 
Freitag, 9.Februar 2018, 15:00 Uhr 
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Basarteam Grabenstetten
Frühjahr-/Sommer-Kinderkleiderbasar in Grabenstetten 
Am Samstag, 24. Februar 2018 von 14 bis 16 Uhr ist wieder 
Frühjahr-/Sommer-Kinderkleiderbasar in der Falkensteinhalle in 
Grabenstetten. Es gibt hochwertige Kinderbekleidung, die über-
sichtlich sortiert nach Art und Größe präsentiert wird. Wer Sachen 
verkaufen möchte, muss sie fertig ausgezeichnet und mit Liste 
am Freitag, 23. Februar 2018, zwischen 17 und 19 Uhr im Foyer 
der Falkensteinhalle abgeben. Auf der Liste sollen stehen: Ver-
käufernummer, laufende Nummer, Artikelbezeichnung und Preis. 
Wichtig ist, dass alle Angaben leserlich und eindeutig sind. Es 
werden maximal 50 Artikel pro Verkäufer angenommen. Nummern 
für den Verkauf gibt es ab Montag, 05. Februar 2018 bei Sandra 
Beck 07382/941950, Ursula Lardong 07382/9411449 und Sophie 
Werner 07382/941510. 

Helfer für den Frühjahr-/Sommer-Kinderkleiderbasar 
Alle Frauen und Männer, die am Basar mithelfen möchten und keine 
Gelegenheit haben, sich in eine Liste (z.B. im Kiga, Kinderturnen, 
Krabbelgruppe, etc.) einzutragen, dürfen sich gerne bei Sandra 
Brändle (Tel: 941045) oder Sandra Beck (Tel: 941950) melden. Wir 
freuen uns auf zahlreiche Kuchenspenden. Vielleicht kann dieses 
Jahr zusätzlich auch Ihre Nachbarin, Ihre Freundin oder eine Ver-
wandte etwas backen? 

Verstärkung für das Basar-Team 
Das Basar-Team möchte die Organisation des Kinderkleiderbasars 
gerne auf breitere Füße stellen und würde sich freuen, wenn wei-
tere Freiwillige mitmachen würden. Wer Lust hat, im Basar-Team 
mitzuwirken, ist herzlich willkommen zur nächsten Basar-Sitzung. 
Diese fi ndet am 05. Februar 2018 um 20.30 Uhr im Sporthaus 
auf dem Berg  statt. 

Einladung zur 177. ordentlichen Generalversammlung 
am Freitag, den 16.02.2018, um 20.00Uhr 

im Proberaum des Liederkranzes in der Rulamanschule. 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Eltern,  
wir möchten Sie recht herzlich zu unserer diesjährigen General-
versammlung einladen und würden uns sehr freuen, wenn Sie 
durch Ihr Kommen Ihr Interesse an unseren Chören und unserer 
Vereinsarbeit zeigen. 

Die Tagesordnung wird wie folgt festgelegt: 
1. Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden 
2. Jahresbericht der Schriftführerin  
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Bericht der Chorleiter 
6. Entlastung von Vorstand und Ausschuss 
7. Anträge und Verschiedenes 
8. Schlusswort der 2. Vorsitzenden 

Anträge zur Generalversammlung können bis Montag 12. Februar 
2018 schriftlich bei der 1. Vorsitzenden Daniela Lamparter, Hofä-
ckerweg 9, 72587 Zainingen oder unter Daniela.Treyz@googlemail.
com eingereicht werden. 
Daniela Lamparter Anita Brecht 
1. Vorsitzende  2. Vorsitzende 

Einladung zur Generalversammlung 2018 

Zu unserer Generalversammlung  

am Freitag 02. März 2018, Beginn um 20.00 Uhr 
im Schützenhaus Grabenstetten  

laden wir hiermit alle Mitglieder des Schützenvereins Grabenste-
tten herzlich ein. 
Anträge sind bis spätestens Freitag, 23.Februar 2018 an den 
ersten Vorsitzenden Torsten Binsch, Christoph-Hauff-Str. 14, 
Grabenstetten schriftlich einzureichen. 
Die Vereinsleitung

Mittwochswanderer
Am 7. Februar treffen wir uns zu unserer nächsten Wanderung wie 
gewohnt um 14:00 Uhr am Friedhofsparkplatz. 

Kinderfasching 
Schon ist es wieder soweit! Wir wollen der interessierten Bevölke-
rung mit ihren Kindern die Möglichkeit bieten, mit uns einen lustigen 
Nachmittag zu verbringen. 
Alle Prinzessinnen, Cowboys, Hexen, Piraten, Pippis usw. sind 
herzlich eingeladen. 
Termin: Dienstag, 13.02.2018 
Beginn: 14.01 Uhr 
Ende: ca. 17.00 Uhr 
Für beste Verpfl egung bei Pommes, Schaumkuss-datsch, be-
legten Wecken, Kaffee und Kuchen wird natürlich auch gesorgt. 
Wir freuen uns alle sehr auf eure Teilnahme! 
Das Orga-Team
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Alteisensammlung  
Am Samstag, 21. April 2018 wird durch die Handball-Abteilung 
wieder eine Alteisensammlung durchgeführt 
Wir möchten bereits heute auf diese Sammlung hinweisen und 
bitten um Bereitstellung von enrtsprechendem Material.  

Abt. Handball

JSG Urach-Grabentetten 

Die männliche A-Jugend musste beim TV Plochingen antreten 
und kam gut in die Partie, als Philipp Joachim und Florian Thieme 
zum 0:2 vorlegten. Noch in der 8 Minute (2:5) lagen sie sehr gut 
im Rennen, mussten dann aber bis zur 25. Minute warten, ehe Tor 
Nummer sechs gelang (12.6). Obwohl sie bereits mit 15:6 in die 
Halbzeit gingen, starteten sie mit viel Schwung in die letzten dreißig 
Minuten und holten Tor um Tor auf (20:16, 48.). Am Ende mussten 
sie sich mit 25:20 geschlagen geben. 
Aufstellung: Kai Friedmann; Frieder Klingler, Leon Schwertle, 
Jules Roßkopf, Philipp Joachim (3), Moritz Girke (5), Hening Wahl 
(2), Florian Thieme (1), Lukas Köhler (1), Marius Klingler (7/2), Moritz 
Bader (1) 

Für eine Überraschung sorgte die B1 bei Spitzenreiter RW Neckar, 
wo sie sich nach großem Kampf einen Punkt sicherten. Ab der 12. 
Minute (3:3) legten erstmals die Gastgeber vor, aber beim 8:9 durch 
Lukas Pfender hatte die JSG wieder die Nase vorne. Mit einem 
3:0 Lauf erarbeiteten sich die Hausherren eine zwei Tore Führung 
zur Halbzeit und bauten diese bis zur 32. Minute auf 16:11 aus. Es 
zeichnete die JSG-Jungs aus, dass sie mit viel Einsatz und einem 
klasse parierenden Erik Buck, drei Minuten vor dem Abpfi ff das 
18:18 geschafft hatten. Auf die letzte Führung wusste Luca Fül-
lemann noch einmal die passende Antwort zum 19:19 Endstand. 
Aufstellung: Erik Buck; Luca Füllemann (5), Robin Prinz, Lukas 
Pfender (5), Luca Schell, Daniel Häussler (3), Jannik Schenk (1), 
Tobias Waimer, Dominik Pelz (5/2) 

Die B2 reiste zum VFL Kirchheim 2 und hatte zunächst die Vorteile 
auf ihrer Seite, ohne sich vorentscheidend absetzen zu können. 
Über 7:10 (14.), 15:17 (22.) erarbeiteten sie sich dann ein 18:22 
zur Halbzeit. Mit einem Doppelschlag legte Patrick Schock gleich 
nach, schon in der 31. Minute hatten sich die Gastgeber aber 
wieder auf 24:28 genähert. Innerhalb von 90 Sekunden legten die 
Jungs von Ralf Ankele aber mit einem 4:0 Lauf den Grundstein für 
den letztendlich klaren 33:47 Erfolg und damit bleiben sie weiter 
an der Tabellenspitze. 
Aufstellung: Clemens Stärr; Luis Manuel Öxle (3), Moritz Bader 
(4), Luc Grieshaber (2), Florian Pascher (6), Leon Schwertle (6), 
Tanguy Albrecht (2), Jules Roßkopf (4), Frieder Klingler (12/1), 
Pascal Schock (8/1) 

Für die C-Jugend ging es zum Tabellenführer TV Plochingen. Nach 
Treffern von Janik Fischer und Maxim Roßkopf hatten sie die Nase 
vorne, blieben beim 7:7 und 9:9 (17.) weiter dran. Innerhalb von 
knapp zwei Minuten setzten sich die Hausherren mit 3:0 Lauf ab 
und mit 16:12 wurden die Seiten gewechselt. Der Spitzenreiter 
baute seine Führung kontinuierlich aus und führte in der 33. Minute 
bereits mit 24:14. Dank ihres Einsatzes kam die JSG noch einmal 
auf 28:25 heran, ehe der TVP ein letztes Mal nachlegte und mit 
20:0 Punkten somit ungeschlagen bleibt. 
Aufstellung: Thomas Henger; Noah Schrade (3), Maxim Roßkopf 
(4), Finn Engler, Elias Klein (10), Janik Fischer (3), Lukas Kursawe, 
Konrad Wilke (5) 

Es war ein hartes Stück Arbeit, bis die D1 bei der SG Untere Fils 
ihren 10. Sieg unter Dach und Fach hatte. Noah Schrade und Julian 
Endele sorgten für guten Beginn, die Gastgeber hielten aber mit 
und erwiesen sich als Gegner auf Augenhöhe. Mit 8:7 wurde die 
Seiten gewechselt und spätestens ab dem 9:9 übernahmen die 
Jungs von Patrick Schnabel die Regie. Über 9:12 erarbeiteten sie 
sich das 13:17 und damit weiterhin eine makellose Bilanz. 
Aufstellung: Leon Schell; Maxim Roßkopf (3), Lukas Kursawe (1), 
Janne Maier (1), Luis Schell (1), Julian Endele (3), Noah Schrade 
(7/1), Jasper Schirmer, Vincent Kächele (1) 
Die D2 trat beim VFL Kirchheim 2 an und beide Teams hatten 
gerade mal 6 bzw. 7 Spieler zur Verfügung. Bis zum 6:9 (12.) lagen 
die JSG-Jungs prima im Rennen, mussten dann aber einen 14:11 
Rückstand zur Pause hinnehmen. Finn Nummert gelang der erste 
Torerfolg nach dem Seitenwechsel, dennoch wuchs der Rückstand 
bis fünf Minuten vor Spielende auf 23:18 an. Mit 31:21 fi el die Nie-
derlage dann deutlich höher aus, als es lange den Anschein hatte. 

Aufstellung: William Preusche, Muhamad Arab (1), Finn-Lucas 
Dreher, Finn Nummert (12/2), Henry Allgaier (4), Maximilian Ludwig, 
Simon Vogelsang (4) 

Durchweg Siege feierten unsere weiblichen Teams, die am letzten 
Wochenende am Start waren. 

Die B-Jugend traf auswärts auf die MSG Kirchheim/Unterensin-
gen. Johanna Grad hatte gleich die Führung erzielt, ehe die Gastge-
berinnen auf 3:1 stellten. Ab dem 3:3 (12.) durch Lisa Friedrich ging 
es eng weiter. Ab dem 6:6 zogen die Mädels von Jochen Dommer 
aber bis zur 20. Minute auf 6:11 weg und auch beim Seitenwechsel 
war der Vorsprung bei 5 Toren (9:14). Die Heimmannschaft gab 
aber nicht auf und erreichte bis zur 37. Minute erneut den Aus-
gleich (17:17). Mit einem weiteren 3:0 Lauf bogen die JSG-Mädels 
endgültig in die Erfolgsspur ein und siegten am Ende mit 22:25. 
Aufstellung: Anna Boßler; Analena Ankele (4), Madeline Dommer 
(4), Maja Mayer (6), Lisa Friedrich (1), Sina Endele (7), Johanna 
Grad (3) 

Einen klasse Start legte die C-Jugend bei RW Neckar 2 hin. Sie 
führten bereits mit 0:4, ehe die Gastgeberinnen nach zehn Minuten 
ebenfalls trafen. Mit 4:10 ging es in die Kabine. Nachdem Jule Rie-
ber das 6:11 (27.) erzielt hatte, zogen die Schützlinge von Jürgen 
Wahl auf 6:18 (33.) davon. Mit ihrem 10. Treffer sorgte Laura Wahl 
für den 12:26 Endstand. 
Aufstellung: Leonie Wahl; Emara Lutolli (4), Laura Wahl (10), Leoni 
Dommer (4), Alina Kazmaier (5), Arijana Demiraj, Aurora Demiraj, 
Cindy Vöhringer (2), Nina Girke (1/1) 

Weiterhin auf Rang zwei behauptet sich die D-Jugend nach dem 
13:27 Erfolg beim TV Plochingen. Dabei hatte Felix Girke nur sie-
ben Spielerinnen zur Verfügung, während die Gastgeberinnen mit 
zwölf spielen konnten. Sie legten auf 0:3 vor ehe der TVP in der 5. 
Minute auch traf. Über 4:8 setzten sich die JSG Mädels auf 4:11 
ab und wechselten mit 5:14 die Seiten. In der 27. Minute war der 
Vorsprung erstmals zweistellig (7:17), so dass einem klaren Sieg 
nichts mehr im Wege stand. 
Aufstellung: Chiara Lonetti; Emara Lutolli (14/2), Arijana Demiraj 
(5/1), Amrei Wahl, Martina Fischer, Emira Lutolli (2/1), Leoni Dom-
mer (6/1) 

Aktive 
„Satz mit X, war wieder nix“ so die nüchterne Bilanz nach 60 in-
tensiven Minuten, die keine allzu großen Leistungsunterschiede 
zeigten, in den wichtigen Momenten aber die SG Ober-Unterhau-
sen einfach das Quäntchen mehr Glück hatte und teils cleverer 
reagierte. Über 2:5 (8.) kämpften sich unsere Jungs, nach einem 
Ballgewinn durch Achim Holder, perfekt auf den besser postierten 
Kevin Hummel weitergeleitet, endgültig mit dem Ausgleich in die 
Partie. Das 9:9 von Basti Martin sollte aber für gut acht Minuten 
der letzte TSV-Treffer bleiben, durch technische Fehler, schlampige 
Anspielversuche und unpräzise Torschüsse geriet man mit 9:12 ins 
Hintertreffen. Eine Einzelaktion von Matthias Griesinger brachte 
den Anschluss, ein Freiwurf nach dem Pfi ff blieb aber in der Mauer 
hängen. Der prima aufgelegte Mario Boneberg verkürzte und in der 
37. Minute war erneut der Ausgleich geschafft. Es blieb die Partie 
auf Messers Schneide, in der unsere Jungs zehn Minuten vor Spie-
lende tatsächlich mit 22:20 führten. Leider konnte der Vorsprung 
nicht auf drei ausgebaut werden, so dass die Gäste sofort wieder 
zulegten. Christoph Lanfermann musste leider sowohl auf Samuel 
Kurz als auch Philipp Staiger verzichten, was sowohl am Kreis 
aber auch in der Abwehr deutlich ins Gewicht fi el. Nach dem 23:25 
schafften die Höllablitze erneut den Ausgleich, mussten sich aber 
letztendlich mit 25:27 dem favorisierten Tabellenzweiten beugen. 
Am kommenden Sonntag reist das Team in PKWs nach Trossingen. 
Die vorgesehene Busfahrt muss leider entfallen. Hier hängen die 
Trauben aber sehr hoch, denn nachdem bereits das Heimspiel 
klar verloren wurde, hat sich die HSG Baar nach einem Sieg in 
Herrenberg am vergangenen Sonntag nach oben geschoben und 
unserer Ersten damit die rote Laterne übergeben. 
Unsere Zwoida war spielfrei, hat aber die Tabellenführung über-
nommen, nachdem der TB Neuffen in Unterensingen unterlag und 
jetzt einen Minuspunkt mehr hat. 
Einen guten Beginn zeigten unsere Frauen gegen den TSV Zizishau-
sen 2. Drei Treffer von Rebecca Kazmaier, einer von Anke Loser und 
in der 7. Minute stand es 4:2. Nachdem es ausgeglichen blieb, mit 
immer wieder wechselnden Führungen, schafften unsere Frauen in 
der 22. Minute eine zwei Tore Führung (10:8). In die Halbzeit ging 
es mit einer knappen 13:12 Führung und als Marjolein Brändle auf 
14:12 nachlegte, schien es ähnlich spannend zu bleiben. Für Ca-
rina Gollmer war nun Cindy Pelz erstmals ins Tor gekommen und 
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sie erwischte einen prima Start mit drei Paraden. Als Ann-Christin 
Pelz Tor Nummer 15 für unsere Farben erzielte, waren die Gäste 
allerdings mit einem 10:0 Lauf enteilt. Viele Ballverluste, unpräzise 
Würfe Richtung Schnaken-Tor ließen die Gäste zu einfachen Toren 
kommen. Es zeichnete die Ladner-Mädels aber aus, dass sie nie 
aufgaben und nachdem diese grausigen neun Minuten überstan-
den waren, wieder bis auf vier Tore verkürzen konnten. 
Für unsere Frauen geht es am Sonntag nach Wolfschlugen, bevor 
sie dann auch ein spielfreies Wochenende haben. 

Folgende Spiele stehen am Wochenende an, zu deren 
Besuch herzlich eingeladen wird: 

Samstag, 03.02.2018 
Eduard-Spranger-Halle, Fiilderstadt-Bernausen 
mJE4+1/8 10.00 Uhr 
JSG Urach-Grabenstetten 2 – HB Filderstadt 2 
Sporthalle an der Lindach, Weilheim/Teck 
mJD-BK 13.00 Uhr
SG Teck – JSG Urach-Grabenstetten 
Ermstalhalle, Bad Urach 
mJD-KLC 12.30 Uhr 
JSG Urach-Grabenstetten 2 – HSG Ostfi ldern 2 
mJB-BK 14.00 Uhr 
JSG Urach-Grabenstetten 2 – TSV Neckartenzlingen 
mJB-BL 16.00 Uhr 
JSG Urach-Grabenstetten – VFL Kirchheim/Teck 

Sonntag, 04.02.2018 
Ermstalhalle, Bad Urach 
mJC-KLA 13.00 Uhr 
JSG Urach-Grabenstetten – SG Untere Fils 2 
wJB-BL 15.00 Uhr 
JSG Urach-Grabenstetten – MSG Kirchheim/Unterensingen 
Sporthalle beim Sportzentrum, Wolfschlugen 
F-KLA 13.30 Uhr 
TSV Wolfschlugen 3 – TSV Grabenstetten 
Solweghalle, Trossingen 
M-LL-2 18.00 Uhr 
HSG Baar – TSV Grabenstetten

Bitte beachten, dass die vorgesehene Busfahrt gestrichen 
wurde. 

Liederkranz Erkenbrechtsweiler 1920 e.V.
Heidengrabenchor 
Die nächste Chorprobe für den Heidengrabenchor fi ndet am Mitt-
woch, 07.02.2018 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Erkenbrechts-
weiler statt. 
Liebe Männer: Traut euch doch und probiert einfach mal im Neuen 
Jahr aus wie es ist, gemeinsam mit anderen Männern 1x im Monat 
gemeinsam zu singen. Dabei könnt ihr euch selber etwas Gutes 
tun, denn Singen ist gesund, macht einfach ganz viel Spaß und in 
unseren Chorproben wird sehr viel gelacht. 

Reitverein Hülben

Springlehrgang Pfullendorf 
Vergangenes Wochenende waren wieder einige unserer Mädels auf 
dem Springlehrgang mit Helmut Hartmann in Pfullendorf. 
Samira mit der 4 jährigen Melody, Jenny B. mit ihrer 4 jährigen Lucy 
und unsere Marie mit ihrem 8 jährigen Valegro. 
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VHS Bad Urach
Musikschule
Musikalische Früherziehung 
Immer mittwochs um 14.00 Uhr trifft 
sich in der Schlossmühle die Gruppe 
der Musikalischen Früherziehung für 
Kinder ab 4 Jahren. 
Bei diesem speziell für Vorschul-
kinder entwickelten Angebot steht 
die prägende erste Begegnung mit 
elementaren musikalischen Erlebnis-
sen im Mittelpunkt. Durch Hören, Sehen, Fühlen werden die Sinne 
geschult - im spielerischen Umgang mit Klängen, Tönen und 
Geräuschen lernen die Kinder viele verschiedene musikalische 
Ausdrucksmöglichkeiten kennen. 
In dieser Gruppe könnten ab Februar 2018 noch Kinder aufge-
nommen werden!

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle der Musikschule Bad Urach & Umgebung e.V., Tel. 07125/8856 
oder per Mail: musikschule@musikschule-badurach.de 

Kinoprogramm forum22, Bad Urach: 

Donnerstag, 01.02. 
18:00 Uhr: Kaffee mit Milch und Stress 
18:15 Uhr: Meine schöne innere Sonne 
20:30 Uhr: Dieses bescheuerte Herz 
20:45 Uhr: Greatest Showman 

Freitag, 02.02. 
15:30 Uhr: Reihe „Kinderkino“: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 
15:45 Uhr: Coco – Lebendiger als das Leben! 

18:00 Uhr: Score – Eine Geschichte der Filmmusik 
18:15 Uhr: Meine schöne innere Sonne 
20:30 Uhr: Dieses bescheuerte Herz 
20:45 Uhr: Greatest Showman 
  
Samstag, 03.02. 
15:30 Uhr: Reihe „Kinderkino“:   Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 
15:45 Uhr: Coco – Lebendiger als das Leben! 
18:00 Uhr: Kaffee mit Milch und Stress 
18:15 Uhr: Meine schöne innere Sonne 
20:30 Uhr: Dieses bescheuerte Herz 
20:45 Uhr: Greatest Showman 
  
Sonntag, 04.02. 
15:30 Uhr: Reihe „Kinderkino“:   Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 
15:45 Uhr: Coco – Lebendiger als das Leben! 
18:00 Uhr: Score – Eine Geschichte der Filmmusik 
18:15 Uhr: Meine schöne innere Sonne 
20:30 Uhr: Dieses bescheuerte Herz 
20:45 Uhr: Greatest Showman 
  
Montag, 05.02. 
18:00 Uhr: Dieses bescheuerte Herz 
18:15 Uhr: Reihe „Filme in Originalsprache“: Greatest Showman 
20:30 Uhr: Kaffee mit Milch und Stress 
20:45 Uhr: Reihe „Filme in Originalsprache“: Meine schöne 
innere Sonne 
  
Dienstag, 06.02. 
18:00 Uhr: Dieses bescheuerte Herz 
18:15 Uhr: Greatest Showman 
20:30 Uhr: Score – Eine Geschichte der Filmmusik 
20:45 Uhr: Meine schöne innere Sonne 
  
Mittwoch, 07.02. 
18:00 Uhr: Dieses bescheuerte Herz 
18:15 Uhr: Greatest Showman 
20:45 Uhr: Meine schöne innere Sonne 
  
www.forum22.de 
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